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In ihrer letzten Sitzung vom
14. ds. nahm die Schweizerische
Handelskammer zunächst die Be-

richterstattung des Vororts entgegen über eine Anzahl der

wichtigern, bereits erledigten oder noch anhängigen Geschäfte.
Sodann ging sie über zur Besprechung der vom Schweizer.
Gewerbeverein aufgestellten Postulate für ein Bundesgesetz
über obligatorische Berufsgenossenschaften. In Ueberein-

stimmung mit den zahlreich eingegangenen Verlautbarungen
der Sektionen des Schweizerischen Handels- und Industrie-
Vereins war auch die Meinung in der Handelskammer
ungeteilt. Eine Revision des Artikels der Bundesverfassung,
der grundsätzlich die Freiheit des Handels und der Gewerbe

gewährleistet, wird als höchst unthunlich erachtet. Ohne
eine Aufhebung dieses Grundsatzes wäre aber die Zulassung
und Durchführung der erwähnten, von Scheidegger in Bern
stammenden Postulate schlechterdings nicht möglich. Die
Industrie und der Handel wollen von einer
derartigen, für das gesamte Erwerbsleben
desLandes vorgesehenen, zwangsweisen be-
ruflichen Organisation im allgemeinen, und
insbesondere für sich selbst, nichts wissen.

Es wird sich noch die nächste Delegiertenversammlung

mit der Angelegenheit beschäftigen und endgiltig über die

Stellung des Vereins zu ihr beschließen.

Mehr Anklang fand die schon vor längerer Zeit vom
Verein schweizerischer Geschäftsreisender ausgegangene und
nun ebenfalls vom Schweizerischen Gewerbeveretn aufge-
nommene Anregung zur Bekämpfung des unlautern Wett-
bewerbs. Das Vorhandensein von Auswüchsen im Verkehr
wird nicht in Abrede gestellt; dagegen gehen sowohl in den
Sektionen des Verbandes wie in der Kammer die Ansichten
auseinander über die zur Beseitigung der Uebelstände in
Vorschlag gebrachten Mittel, über ihre Notwendigkeit und
Wirkung. Diese Frage soll noch näherer Prüfung unterstellt
werden, damit die Delegierten in ihrer nächsten Versamm-
lung auch hierüber Beschluß fassen können.

Desgleichen über die Haltung, die der Schweizer. Handels-
und Jndustrieverein beobachten soll gegenüber dem Bundes-
gesetz über die Errichtung der schweizerischen Bundesbank,
das nun den Räten zur Bereinigung vorliegt und, im Gegen-
satz zu den wiederholt und ausführlich begründeten Wünschen
des Vereins, eine reine Staatsbank bringen wird. Die
Kammer beschloß, der Delegiertenversammlung in der Sache
einen Antrag zu unterbreiten, die Fassung desselben jedoch
der nächsten Sitzung vorzubehalten.

Verbandswesen.
Der Haudwerksmeisterverein St. Gallen beschloß nach

Anhörung eines Referates des Herrn Redakteur Baumbeiger
über das Thema: „Der bundesrätliche Entwurf über Kranken-
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